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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für In- und Ausland 
Stand Januar 2007 

 

1. Allgemeines 
1.1 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 

Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, sowie sie nicht ausdrücklich bezeichnet sind. An 
Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und 
Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, 
vom Besteller alle Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

1.2 Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte 
vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers werden 
auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt - mangels besonderer 
Vereinbarung - mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande. 

1.3 Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen 
wird hiermit widersprochen. Derartige Bedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie im 
Einzelfall mit uns schriftlich vereinbart worden sind; eine solche Vereinbarung gilt jedoch nur für 
den konkreten Einzelfall und hat keine Bindungswirkung für zukünftige Geschäfte. 

1.4 Die Erfüllung des Vertrages durch den Lieferer bezüglich Lieferungen, die von staatlichen 
Exportvorschriften erfasst werden, steht unter dem Vorbehalt, dass dem Lieferer die erforderlichen 
Genehmigungen erteilt werden. 

 

2. Umfang der Lieferung 

2.1 Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, 
im Falle eines Angebots des Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das 
Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. 

 

3. Angebot und Vertragsschluss 
3.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung hat grundsätzlich schriftlich 

zu erfolgen (auch per Telefax oder E-Mail). Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen 
bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen (auch per Telefax) oder elektronischen 
(auch per E-Mail) Bestätigung. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen, Nebenabreden 
oder Zusagen. 

3.2 Beschreibungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

3.3 Falls der Bestellter nach Auftragserteilung Änderungen wünscht, kann der Lieferer bei 
entsprechendem Mehraufwand eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. 
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4.  Preis und Zahlung 
4.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk (EXW) einschließlich Verladung im 

Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Bei Lieferungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
hat der Käufer zum Nachweis der Befreiung von der Umsatzsteuer seine vollständige 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bis spätestens vier Wochen vor dem vereinbarten 
Liefertermin mitzuteilen. Bei allen übrigen Auslandsversendungen ist der Lieferant berechtigt, die 
gesetzliche Mehrwertsteuer nach zu berechnen, wenn der Käufer keinen Ausfuhrnachweis 
innerhalb eines Monats nach dem jeweiligen Versand dem Lieferer zugeschickt hat. 

4.2 Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des 
Lieferers zu leisten, und zwar: 

1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung, 

2/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind, 

4.3 Die Zurückzahlung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener 
Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. 

4.4 Alle Rechnungen, auch solche über Teillieferungen, sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar, soweit nichts Anderes schriftlich vereinbart worden ist. Wir 
sind berechtigt, Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, wobei 
wir diesen über die Art der Verrechnung informieren werden. Sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und 
zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. 

4.5 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können; bei 
Scheckzahlung gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst und nicht rückbelastet 
worden ist. 

4.6 Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu nehmen. Werden sie dennoch 
angenommen, so wirkt die Annahme nur erfüllungshalber. Einziehungs- und Diskontkosten gehen 
zu Lasten des Kunden; sie sind sofort fällig. Für rechtzeitige Einlösung und Protesterhebung etc. 
übernehmen wir keine Gewähr. 

4.7 Sofern uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, 
insbesondere wenn ein Scheck nicht eingelöst oder rückbelastet wird oder der Kunde seine 
Zahlung einstellt, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Kunden sofort fällig zu stellen. 
In diesem Fall sind wir des Weiteren berechtigt, Sicherheitsleistungen oder künftige 
Vorauszahlungen zu verlangen. 

4.8 Bei zweiseitigen Handelsgeschäften ist das Zurückbehaltungsrecht des Kunden ausgeschlossen. 
Der Kunde kann nicht mit eigenen oder abgetretenen Ansprüchen Dritter gegen uns aufrechnen, 
die von uns bestritten werden und nicht rechtskräftig festgestellt sind. 

4.9 Gerät der Kunde mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, so sind wir berechtigt – unbeschadet 
der Möglichkeit zur Geltendmachung eines weitergehenden Schadens – Verzugszinsen in Höhe 
von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu verlangen. Ist der Kunde ein Verbraucher, so 
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu 
fordern. 

4.10 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns 
gegenüber, auch solchen aus anderen Verträgen, in Verzug ist. 

4.11 Bei zweiseitigen Handelsgeschäften hat der Kunde die Ware, wenn die Ablieferung an ihn oder an 
den von ihm bestimmten Dritten erfolgt ist, unverzüglich sorgfältig zu untersuchen und die Mängel 
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innerhalb einer Ausschlussfrist von einer Woche nach Ablieferung schriftlich zu rügen. Mängel, die 
bei sofortiger, sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind 
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Das Gleiche gilt für fehlende Eigenschaften bei 
Garantien. Bei derartigen Handelsgeschäften sind Untersuchungs-, Rüge und daraus resultierende 
Verhaltenspflichten Hauptpflichten des Kunden. Sofern kein zweiseitiges Handelsgeschäft und kein 
Verbrauchsgüterkauf vorliegt, muss der Kunde offensichtliche Mängel innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Ablieferung rügen. Alle Rügen sind unmittelbar an die 
Geschäftsleitung und nicht an Vertreter zu richten. Im Übrigen gilt § 377 HGB. 

4.12 Weitergehende Ansprüche des Kunden - gleich aus welchen Rechtsgründen – sind 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, insbesondere haften wir nicht für etwaigen entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Kunden. Darüber hinaus haften wir nicht für Schäden, die als Folge eines 
versteckten Mangels entstanden sind, der nicht unverzüglich nach § 377 HGB gerügt worden ist. 

 

 

5. Lieferzeit 
5.1 Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 

Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie 
vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

5.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

5.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskräften, 
insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die 
außerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die 
Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt 
auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die Einhaltung der Lieferfrist steht ferner 
unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

5.4 Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in 
wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 

5.5 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat 
nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei 
Lagerung im Werk des Lieferers mindestens jedoch ½ v. H. des Rechnungsbetrages für jeden 
Monat berechnet. 

5.6 Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist 
anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessener 
verlängerter Frist zu beliefern. 

5.7 Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der 
Käufer für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur 
Gegenleistung verpflichtet. 

5.8 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 

5.9 Lieferfristen und Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich etwas Anderes 
schriftlich vereinbart worden ist. Die Lieferfristen beginnen mit dem Zeitpunkt der 
Auftragsbestätigung durch uns. Für den Fall, dass nachträgliche Vertragsänderungen vereinbart 
werden, ist erforderlichenfalls der Liefertermin oder die Lieferfrist entsprechend anzupassen. Eine 
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vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf die Versendung des 
Liefergegenstandes veranlasst bzw. dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. 

5.10 Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere 
Betriebsstörung, Streik, Aussperrung, Energieversorgungsschwierigkeiten, behördliche 
Anordnungen, Verkehrsstörungen und dergleichen, auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder 
deren Unterlieferanten eintreten –, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Lieferfristen und 
Lieferterminen nicht zu vertreten. Wir sind in diesem Fall berechtigt, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch 
nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Auf die genannten Umstände 
können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unverzüglich benachrichtigen und die für den 
noch nicht erfüllten Teil erbrachten Gegenleistungen dem Kunden unverzüglich erstatten. 

5.11 Verlängert sich die Lieferfrist oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde 
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 

5.12 Die vereinbarten Lieferklauseln sind nach den bei Vertragsschluss geltenden INCOTERMS 
auszulegen. Mangels besonderer Vereinbarung gilt der Liefergegenstand „ab Werk“ (EXW) 

 

 

6. Gefahrübergang und Entgegennahme 
6.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar 

auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die 
Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. Auf Wunsch des Bestellers 
wird auf seine Kosten die Sendung durch Lieferer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. 

6.2 Verzögert sich Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferer 
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser 
verlangt. 

6.3 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller 
unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 7 entgegenzunehmen. 

6.4 Teillieferungen sind zulässig. 

6.5 Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt der Versand ab Werk bzw. frei 
Transportmittel durch uns auf Gefahr und Kosten des Kunden. Die Wahl des Transportweges und 
Transportmittels bleibt uns vorbehalten, soweit nichts Anderes vereinbart wird. 

 

7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus dem Liefervertrag vor. 

7.2 Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, 
Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die 
Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

7.3 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den 
Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
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7.4  Der Eigentumsvorbehalt berechtigt uns ohne vorherige Fristsetzung beim Ausbleiben der 
vereinbarten Zahlung zum Zurückholen der Vorbehaltsware. In diesem Fall ist der Kunde zur 
Herausgabe verpflichtet. Ein vorheriger Rücktritt des Verkäufers vom Vertrag ist nicht erforderlich. 
Das Zurückholen der Vorbehaltsware gilt, auch ohne ausdrücklichen Hinweis, nicht als Rücktritt 
vom Vertrag. 

7.5 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, wobei die 
zum jeweiligen Liefergegenstand gehörigen HOMBAK-Bedienungsanleitungen immer mitgeliefert 
werden müssen; der Kunde tritt uns jedoch bereits jetzt in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer 
Forderung (einschl. Mehrwertsteuer) alle Forderungen ab, die ihm aus dem Weiterkauf gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob er die Ware ohne oder 
nach Verarbeitung weiterverkauft hat. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt, wobei wir verlangen können, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt. Das Recht des Kunden zum Weiterverkauf bzw. zur Einziehung 
von Forderungen erlischt, sobald er uns gegenüber in Zahlungsverzug bezüglich auch nur einer 
Rechnung oder in Vermögensverfall gerät. 

7.6 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung sowie Umbildung der Ware nimmt der Kunde stets für uns 
vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Ware fest mit einer anderen 
Sache verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Fakturen-Wertes der Ware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Verbindung. Auch wenn wir das Miteigentum an der neuen Sache erwerben, haften wir im 
Rahmen der §§ 8 und 9 nur für Schäden, die durch unsere Ware hervorgerufen worden sind. 
Werden wir von einem Dritten direkt in Anspruch genommen, der die Ware von unserem Kunden 
erworben hat, so haben wir einen Freistellungsanspruch gegenüber unserem Kunden, soweit wir 
ihm gegenüber im Rahmen der §§ 8 und 9 nicht haften würden. 

7.7 Bei einem Scheck-/Wechselverfahren geht unser Eigentumsvorbehalt erst dann unter, wenn der 
Kunde seinen Gesamtverpflichtungen uns gegenüber in vollem Umfange nachgekommen ist.  

7.8 Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldierung beim 
Kontokorrent heben unseren Eigentumsvorbehalt in allen Stufen nicht auf. Nimmt der Kunde eine 
an uns abgetretene Forderung aus einer Weiterveräußerung von Waren in ein mit seinen Kunden 
bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so ist die Kontokorrentforderung in Höhe des Faktura-
Endbetrages unserer Forderung (einschl. Mehrwertsteuer) an uns abzutreten. Nach erfolgter 
Saldierung tritt an ihre Stelle der anerkannte Saldo, der bis zur Höhe des Betrages abgetreten ist, 
den unsere ursprüngliche Forderung ausmacht. 

7.9 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Verkäufer vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.  

 

8. Haftung für Mängel der Lieferung 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften 
gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt 9, 4 wie folgt: 

8.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers 
auszubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 6 Monaten (bei Mehrschichtenbetrieb 
innerhalb von 3 Monaten) seit Inbetriebnahme infolge eines von dem Gefahrübergang liegenden 
Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter 
Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt 
herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. 
Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Verzögern sich der Versand, die Aufstellung oder 



  
 
 

Seite - 6 - 
 

Hombak Maschinen- und Anlagenbau GmbH * Sandweg 2 – 6 * D-55543 Bad Kreuznach * Tel. +49 (671) 707-0 * Fax +49 (671) 707-67 
Geschäftsführer Heinz Richterich * Handelsregister Bad Kreuznach HRB 3761 * Ust-ID-Nr. DE180157099 * www.hombak.de * info@hombak.de 
 
Sparkasse Rhein-Nahe Bad Kreuznach HypoVereinsbank AG Dresdner Bank AG 
BLZ 560 501 80 - Konto Nr. 100 618 10 BLZ 510 201 86 - Konto Nr. 344 571 333 BLZ 550 800 65 - Konto Nr. 2 472 260 00 
S.W.I.F.T./ BIC: MALADE 55 550 S.W.I.F.T./ BIC: HYVE DE MM 478   S.W.I.F.T./ BIC: DRES DE FF 550 
IBAN: DE12 5605 0180 0010 0618 10 IBAN: DE66 5102 0186 0344 5713 33  IBAN: DE09 5508 0065 0247 2260 00 

die Inbetriebnahme ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate 
nach Gefahrübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des 
Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des 
Fremderzeugnisses zustehen. 

8.2 Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen 
vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der 
Gewährleistungsfrist. 

8.3 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden 
sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 
durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, 
sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 

8.4 Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden 
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder wenn der 
Lieferer mit der Beseitigung des Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel 
selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der notwendigen Kosten zu 
verlangen. 

8.5 Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt 
der Lieferer – insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des 
Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und 
Einbaues, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der 
etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte. Im Übrigen trägt der Besteller die 
Kosten. 

8.6 Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist drei Monate, sie läuft 
mindestens aber bis Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die 
Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die 
Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung verlängert. 

8.7 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäßer ohne vorige Genehmigung des 
Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 

8.8 Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht 
an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender 
Angestellter und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern von 
Eigenschaften des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Fehlern von Eigenschaften, die ausdrücklich 
zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. 

 
9. Haftung für Nebenpflichten 

9.1 Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge 
unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden 
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Vorschlägen und Beratungen sowie anderen verträglichen Nebenverpflichtungen – insbesondere 
Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – nicht vertragsgemäß verwendet 
werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regulierungen 
der Abschnitte 7 und 10 entsprechend. 

9.2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Verkäufer -aus 
welchen Rechtsgründen auch immer - nur  

a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter,  
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  
d) bei Mängeln, die arglistig verschwiegen werden oder deren Abwesenheit er garantiert 
hat,  
e) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- 
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  
 

9.3 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer auch bei grober 
Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in 
letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

10. Verjährung  
10.1 Alle Ansprüche des Käufers - aus welchen Rechtsgründen auch immer - verjähren in 12 Monaten. 

Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz und für Ansprüche aus einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie 
gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für 
Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.   

 

11. Recht des Bestellers auf Rücktritt und sonstige Haftung des Lieferers 
11.1 Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor 

Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der 
Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger 
Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der 
Besteller die Gegenleistung entsprechend mildern. 

11.2 Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes 4 der Lieferbedingungen vor und gewährt der 
Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen 
Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird die 
Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. 

11.3 Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers 
ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 

11.4 Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene 
Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden 
Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. Das 
Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch aus sonstigen Fällen des Fehlschlagens der 
Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer. 
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11.5 Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf 
Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar 
auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

11.6 Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder 
leitender Angestellter und in den Fällen, in denen nach Produktionsgesetz bei Fehlern des 
Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet 
wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die 
Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht im Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, abzusichern. 

12. Sonstiges 
12.1 Soweit nicht nachweislich wichtige Interessen des Bestellers entgegenstehen, darf der Lieferer 

nach vorheriger Anmeldung die von ihm gelieferten Anlagen im Betrieb besichtigen und sie seinen 
Interessenten zeigen. 

12.2 Beide Parteien verpflichten sich, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei, die 
ihnen aufgrund der Zusammenarbeit bekannt werden, geheim zu halten; dies gilt auch noch nach 
Ende der Zusammenarbeit. 

12.3 Sollte zwingendes Recht der Anwendung einzelner Bedingungen entgegenstehen, berührt das 
nicht die Gültigkeit der übrigen Bedingungen. 

12.4 Alle Steuern, Gebühren und Abgaben in Zusammenhang mit der Lieferung außerhalb 
Deutschlands gehen zu Lasten des Bestellers, Sollt der Lieferer durch Behören im Land des 
Bestellers in Erfüllung dieser Lieferung mit Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben belastet 
werden, so wird ihm der Besteller diese Kosten erstatten. 

 

13. Gerichtsstand 
13.1 Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 

Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die 
Lieferung ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch 
berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 

13.2 Der Vertrag unterliegt deutschem Recht; die Anwendung des UN-Kaufrechtes (CISG – Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

 


